
 
 

Freistellung nach einer Kündigung 

 
Der Arbeitgeber darf einen Mitarbeiter nach erfolgter Kündigung bis zur 
Beendigung des Arbeitsverhältnisses von der Arbeit freistellen. 
Dies bedeutet, dass der Mitarbeiter seiner Arbeitsverpflichtung nicht weiter 
nachkommen muss, er aber trotzdem sein Gehalt bezieht. 
Bei einer widerruflichen Freistellung kann der Arbeitgeber den Mitarbeiter 
wieder zur Arbeit auffordern. Handelt es sich um eine unwiderrufliche 
Freistellung, kann diese vom Arbeitgeber nicht mehr einseitig 
zurückgenommen werden. 
Sollen während der Freistellung Urlaubstage oder Überstunden verrechnet 
werden, kann dies der Arbeitgeber machen, muss dies aber dem Mitarbeiter 
mitteilen. Deswegen sollte die Freistellung auch schriftlich vorgenommen 
werden. 


